
                    Meine Agenda: 
 
- Begrifflichkeiten - Fakten 
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- Entschädigungsverfahren  - Problembereiche 
- Lösungen 

Härtefallfond- Verschuldensunabhängige Entschädigung 
                        

 H.Siebert, 
 Kathleen Füßler,M.sc.; Methodisches Beratungszentrum DGU ,UKBerlin  
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      ZIELE UNSERER INITIATIVE 

- schnelle,umfassende Regulierung des Schadens 

 

- Schadensausgleich für den Patienten 

   ohne Gerichtsverfahren  

   bei  zweifelhaftem Ausgang. 

 

-  Entlastung des Patienten-Arzt-Verhältnisses 

    auch bei Misserfolg –Polarisierung. 

 Vortrag AWMF 2001(?): Sieghart Grafe, Leipzig  

     AG Ethik und Ökonomie der Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen 

          Haftung und Schadensregulierung 



Fehler: 

Eine Handlung oder ein Unterlassen, 
bei dem eine Abweichung vom Plan, 
ein falscher Plan oder kein Plan 
vorliegt. Ob daraus ein Schaden 

entsteht, ist für die Definition des 
Fehlers nicht von Bedeutung. 

Definition : Fehler , Unerwünschtes Ereigniss*?  

Beispiel: 

Zählkontrolle bei Wundverschluß 
nicht durchgeführt, 
wiewohl bestehende Regel im ZOP. 

 FFM Juni 
2009 

*Reason J. Understanding adverse events: human factors. Qual Saf Health Care 1995;4:80-89. 



Unerwünschtes Ereignis: 

Ein schädliches Vorkommnis, 
das eher auf die Behandlung 
denn auf der Erkrankung 
beruht. 

Definition : Fehler ,Unerwünschte Ereignisse*?  

*Reason J. Understanding adverse events: human factors. Qual Saf Health Care 1995;4:80-89. 

Vermeidbar ? 
Komplikation durch Fehler 

 

 Lungenembolie 

 Sturz 

Implantatversagen 

          Unvermeidbar ? 

 Komplikation bei korrekter Behandlung 

     Nachblutung, 

     Antibiotikum Gabe : Folge Diarrhö 

     Implantatversagen 

 

 



Auswertung von 241 Studien zu Unerwünschten Ereignissen, Vermeidbaren UE, Fehlern 
und  

Beinaheschäden ; n = 90 Studien zur Mortalität 
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Kohorten-Studie, kausal Kohorten-Studie, nicht kausal Fall-Kontroll-Studie

 Fazit: 0,1 % sind bei 17,5 Millionen 

Krankenhausbehandlungen pro Jahr 17.500 

(vorzeitig) Verstorbene 

keine harten Daten / Fakten für Deutschland  

 

Chance: Routine Daten Nutzung  VStG 

               Fehler Register 

M.Schrappe 2009 Institut für 

Patientensicherheit Bonn 



Beratungsstellen Behandlungsfehler aus Sicht des Patienten 

Mutmaßung : Behandlungsfehler 

• Wendet sich an ………Vertraute, Internet, Fachanwälte, Organisationen 

Beratungsmöglichkeiten bei Verdacht auf medizinische 
Behandlungsfehler 

 Gutachterstelle bei den (Landes)-Ärztekammern 
 Zivilrechtliche Haftungsverfahren 
 Beratungsangebot der gesetzlichen Krankenkassen 
 Beratungen durch Patientenvertretungen 
 Patientenvertreter im Krankenhaus 
 Patientenbeauftragter der Bundesregierung, besonders    

                                                 der Länder ( Berlin, Bayern, NRW ) 

www.aps-ev.de 



      außergerichtliche Verfahren 

             Schiedsstellen ÄK 

- Unabhängig,  
- Kostenfrei, 
- unterschiedliche Zeitdauer bis zum Prüfungsabschluss, 
- Zusammensetzung der Schiedsstellen – Kammer : Patientenvertreter ?, 
- Zugriffsmöglichkeit auf Dokumente erschwert, 
- Akzeptanz ? Bei Patienten ,Ärzten ,Haftpflichtversicherungen, GF Klinik 



Patientenvorwürfe 2009 
(n) 

2010 
(n) 

Anzahl aller Sachentscheidungen 7424 7355 

Gesamtzahl der Vorwürfe 14226 14079 

Häufigsten Vorwürfe: 

- Therapie operativ 3656 3580 

- Diagnostik, Anamnese 1194 1137 

- Therapie postoperative Maßnahmen 1120 1118 

- Diagnostik, bildgebende Verfahren 1194 1117 

- Aufklärung, Risiko 773 746 

- Therapie, konservativ 583 651 

- Therapie, Pharmaka 605 640 

- Indikation 512 572 

- Diagnostik Labor/Zusatzuntersuchungen 512 513 

- Therapie postoperativ, Infektionen 393 400 

Behandlungsfehlerstatistik 2010  
BÄK 2011 

 
          Ergebnisse der 7355 Sachentscheidungen davon: 
 

                   70,1% (n=5156) kein Fehler 
                     5,1% (n=378)   Fehler ohne Kausalität 
                   24,8% (n=1821) Fehler mit Kausalität 
           Wieviele gerichtliche Verfahren ? 

      malpractice claims Swedish Patient Insurance 
                                  1997 bis 2004 
       K.Pukk-Härenstam et al QualSaf Health Care 2008    
 
Anträge : 0,2 % ( 0,14 – 0,23) aller Behandlungsfälle ( n= 12 Mill.)  
Stattgegeben : in 49,5 % ( 47,0 – 52,6 ) 
            Wieviele gerichtliche Verfahren ?? 



  Problembereiche gerichtliche Verfahren  

-  Nachweis „Verschuldung“ : Kausalität  

                               - i.d.R. auf eine Person bezogen ( Haftung ), 
                               - stark abhängig  medizinischer  Evidenz ? ,  „ Standard“ ? 

- Erkenntnis spricht dagegen : „Fehlerkette“ 

- Zeitdauer bis zur Eröffnung des Verfahrens ? 

                   bis zum Urteil ? – nächste Instanz ? 

                   bis zur Auszahlung der Entschädigung und Maßnahmen der K-Kasse ? 

www.aps-ev.de 
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Rall M, et al.: Unfallchirurg 105, 2002: 1033 



Analyse abgeschlossener Schadensfälle (4 Versicherungen): 
 

 444 chirurgische Fälle (Abschluss 1986-2004) 

 258 Fehlbehandlungen mit Patientenschaden, 
65% relevante Behinderung, 23% Todesfälle 

Rogers SO, et al.: Surgery 140, 2006: 25 

 Analyse von operativer Technik und Human factors  
 

im Median 3 beitragende Faktoren pro Fall;  
   in 62% mehrere Verantwortliche involviert 

  Fehleinschätzung 66%, Aufmerksamkeitsdefizit 63%,  
     Störungen der Kommunikation 24% etc. -  
     46% der Fälle ohne Fehler in der operativen Technik  

Root Analysis : Fehler in der Chirurgie 

           



www.aps-ev.de 

 „Kommunikation nach einem Zwischenfall wird nicht gelehrt“  
                                                                                Prof.Pfeiffer Mainz 

   „20-25 % aller Haftpflichtfälle ließen sich außergerichtlich klären“  UPD 
 

     ab 2012 Modellversuch Mediation 
 ÄK Bayern mit BKG und Pat.Beauftragte: 
Mediation für besondere Schadensfälle  



 

• Zielgruppe: besonders schweren Behandlungsverläufen 

                   ( Geburtshilfe , Infektionen ,Querschnitt, Sehverlust..), 

                                       schicksalhafter Verlauf 

                          ohne haftungsrechtlichen Anspruch oder Vorwurf,  

 

• Forderung: Ergänzung zum bestehenden System  

• Ziel  :  Finanzielle Soforthilfe zur Erleichterung der Lebensumstände 

• Es besteht kein Rechtsanspruch auf Unterstützungsleistung 

• Versicherungsunabhängig und außergerichtlich  

    Verschuldensunabhängiger Entschädigungsfonds 

                 Eckpunkte Bundesländer  Entwurf 2011 

www.aps-ev.de 



• Nein : BÄK, Haftpflichtversicherer, gesetzliche Krankenkassen, 
               Teile der Politik…… 
• Ja: KKH Allianz, Pat.Beauftragte, Patientenverbände, VDAK, ÄK Bayern… 

Ja,          weil nicht immer der Recht bekommt,der Recht hat ,  
               Fördert Sicherheitskultur , d.h. berücksichtigt „Fehlerkette“,  
               verkürzt Verfahren, 
               hilft doppeltes Leid mindern.                

Positionen nationaler Entschädigungsfonds ? 

Nein       weil : kein Bedarf, 
                           nicht die wirklichen „Härtefälle“ einbezogen werden können 
                            (mangels Geld), 
                           jede Regelung „ungerecht“ ist, 
                           die  Personenbezogene Entscheidung bleibt. 



                                  
Colorado USA :  
    wer sich als Arzt Haftpflicht versichert, akzeptiert das    
   außergerichtliche Verfahren 
                   - ausgeschlossen : „never events“ 

Wie machen es andere ? 

www.aps-ev.de 

Niederlande ,Frankreich ,England, Schweden, 
Dänemark,Finnland  

im Pat Rechte Gesetz oder Sozial Gesetzgebung verankert  



Effekt ? 

• Schweden : Studienergebnis     Jonsson PM BMJ, 2000 

   „Reducing errors, improving safety ; no fault compensation protects  
          Patients in the nordic states“ 
• Sahel,G.: experiences with the Colarado no fault compensation project 
                     …innerhalb von 3 Jahren reduzierte Anzahl an claims ( 19 % ).. 
                        Med.Care Review 2008 



 

Rechtsanwaltskammer München 

 

Entschädigungsfonds, s. g. Vertrauensschadensfonds, für 

geschädigte Mandanten durch betrügerische 

Rechtsanwälte bis max. 25.000 € 

 

Fondsvermögen 25.000 € / pro Jahr – müssen von den 

Kammern finanziert werden 

Wie machen es andere ? 

Quelle: Ottmann Vizepräsident ÄK Bayern ,2011 

www.aps-ev.de 



 
• wer entscheidet ?   
        Außergerichtlich : Anwälte mit Medizinern und Pat.Vertretern 
 
• In welchen Fällen ?  
        Jede Klage ,nur mit unsicherer Kausalität ( Verfahrenslage)…… 

•  gesetzliche Verankerung ?   

      UK -NHS, Dänemark Sozialgesetzgebung, NL Pat Rechtegesetz 

• Finanzierung 
    - Privatrechtliche Stiftung, 
          Partner des Gesundheitswesens ( Genossenschaft ) 
     - durch die Patienten –stat. Behandlung 
     - Haftpflichtversicherer 
     - private Risikoversicherung 

Offene Fragen und wie es andere handhaben 

www.aps-ev.de 



              n = 3760 vorher, n = 3820 nachher 
 
-  Anteil an Pat. mit Komplikationen sinkt von 15,4 auf 10,6 % 
- Mortalität sinkt von 1,5 auf 0,8 % 
 

Kosten / Nutzen von Maßnahmen zur Förderung  
                 der Behandlungssicherheit 

 Folgekosten nach vermeidbaren uE :  
 
   - für die Kostenträger * inclusive Rentenversicherungen 
   - für die Haftpflichtversicherungen ca ?????? 
   - für die Volkswirtschaft durch Ausfall Erwerbsfähigkeit: ?? 
 

* Für stationäre Folgebehandlung : 10-12 % der stationären Kosten / A 
   
 



Unsere derzeitigen Systeme 
 suchen 
    -  einen Verantwortlichen 
     - den Nachweis des schuldhaften Tuns 
        oder Unterlassens, 
 schaffen dadurch 
    -  Barrieren, 
verhindern  
      die Entwicklung einer  Sicherheitskultur. 

„ Schwester, wie konnte das nur passieren?“ 

Fazit 



                                         to do‘s 
 
• Patientensicherheit als ein nationales Gesundheitsziel wahrnehmen: 
     von der Fehler-/ Schuldkultur ( wer war‘s?) 
                                              zur Sicherheitskultur ( wie konnte es geschehen ?) 
         

• Maßnahmen zur Verbesserung der derzeitigen Situation  
      - Konzentrierung der Kompetenz im gerichtlichen Verfahren, 
      - Modell „Mediation“ der Bayr.ÄK,SM Bayern ,KHG Bayern u.a., 
      - Optimierung Schiedsstellenarbeit 

• Ergänzungen :   
     -  Koordinierung Meldesysteme und Aufbau eines Melderegisters 



Festhalten am Bewährten…. 

und aufgeschlossen sein gegenüber dem Neuen 

 Warum nicht ? 
    Analyse der bestehenden Modelle     

            „Entschädigungsfond“  
vor Verabschiedung des Pat.Rechte Gesetz im Sommer 





 - Skandalisierung – Kriminalisierung 
 
 - Polarisierung :  Patient  - Arzt  
  

www.aps-ev.de 

Daten – Fakten –Meinungen  



  Schadensfall Kausalität 
-  Implantatbezogen 

-  Patientenbezogen 

-  Operationsbezogen  „lege artis“ 

            ( auch Indikation , Wahl der Implantate…) 


